
STADT LEVERKUSEN

Bebauungsplan Nr. 253/II 

„Opladen – nbso/Westseite – 
Kita Henkelmännchen-Platz“ 

Äußerungen zur frühzeitigen Beteiligung  

der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden 

und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB  

sowie  

Planerische Abwägung der Verwaltung mit Beschlussentwurf 

gem. § 1 Abs. 7 BauGB  

Stand: April 2023 

Stadt Leverkusen,  
Fachbereich Stadtplanung – 61 

Zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung wurde die Planung 

noch als Bebauungsplan Nr. 208 B/II „Opladen – nbso/West-

seite – Quartiere“ – 2. Änderung – Kita Henkelmännchen-

Platz“ geführt.  
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I/A  Äußerungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit  

I/A 1. Keine Äußerungen  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch öffentlichen Aushang ohne 

Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB auf Grundlage des § 3 (1) 

BauGB im Zeitraum vom 17.08.2020 bis einschließlich 15.09.2020 im Verwaltungsge-

bäude der Stadt Leverkusen (Elberfelder Haus, Hauptstraße 101, PLZ 51373) und 

über die Internetpräsenz der Stadt Leverkusen.  

Es sind keine schriftlichen oder sonstigen Äußerungen von Seiten der Öffentlichkeit 

beim Fachbereich Stadtplanung eingegangen.  
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I/B Äußerungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

I/B 1.: Untere Denkmalbehörde  
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Planerische Abwägung zur Stellungnahme I/B 1  

In der Ursprungsfassung des Bebauungsplanes Nr. 208 B/II „Opladen – nbso/West-

seite – Quartiere“ wird im Textteil bereits ausführlich auf die Thematik des Denkmal-

schutzes eingegangen. Der Planvorentwurfsfassung der vorliegenden Planung für 

die Kita südlich des „Henkelmännchen-Platzes“ fehlte tatsächlich zunächst eine an-

gemessene Auseinandersetzung mit dem Denkmalschutz. Im Planentwurf und der 

finalen Fassung sind die Informationen zum Denkmalschutz und (im Detail) der na-

hegelegenen Eisenbahnersiedlung nun im angemessenen Umfang beschrieben. In 

der finalen Fassung der Planbegründung sind die Beschreibungen zum Denkmal-

schutz bzw. zur Denkmalpflege unter Punkt 5.5 (S. 18) sowie bei den Hinweisen 

(S. 38) zu finden.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Die Belange des Denkmal- und Umgebungsschutzes sind im weiteren Verfahren be-

handelt und die Untere Denkmalbehörde beteiligt worden.  
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I/B 2.: IHK | Industrie- und Handelskammer zu Köln  

 

 

1)  

2)  
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Planerische Abwägung zur Stellungnahme I/B 2  

Zu 1) Die Stadt ist sich als Planverfasserin der Problemlage be-

wusst, dass sich mit der Überplanung der Plangebietsfläche 

der für die gewerbliche Nutzung vorgesehene Anteil redu-

ziert. Zur Standortwahl (für die neue Planung) führten je-

doch einige gewichtige Parameter. In erster Linie muss hier 

der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz berücksichtigt und 

darüber hinaus einer Unterversorgung des Stadtteils bei 

den Kitaplätzen entgegengewirkt werden. Im Stadtteil Opla-

den sind nur sehr wenige geeignete und verfügbare Flä-

chen vorhanden. Die zentrale Lage der Fläche im Stadtge-

biet, die gute Verkehrsinfrastruktur und vor allem die Ver-

fügbarkeit dieser Fläche haben bei der Fokussierung auf 

diese Potenzialfläche eine entscheidende Rolle gespielt.  

Die Verwaltung teilt die Auffassung, dass ein ausreichen-

des Kindergartenplatzangebot auch ein Standortfaktor für 

die Fachkräfte der hiesigen Unternehmen ist.  

Zu 2) Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ist kein di-

rekter 1:1 Ausgleich für den Wegfall von in Bauleitplänen 

vorgesehenen Gewerbeflächen möglich, da hierfür kein Flä-

chenbilanzierungskonto existiert. Die Stadtverwaltung ist 

aber auf mehreren Ebenen (z. B. Stadtentwicklung/Wirt-

schaftsförderung etc.) sehr darum bemüht auch in Zukunft 

ein breitgefächertes Gewerbeflächenangebot bereitstellen 

zu können.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Die Äußerung im Punkt 1) wird zur Kenntnis genommen.  

Die Äußerung (Empfehlung) im Punkt 2) wird zur Kenntnis genommen. In diesem Bau-

leitplanverfahren fehlt es an der Möglichkeit (einem Instrument) der Empfehlung der 

IHK verbindlich nachzukommen.  
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I/B 3.: Fachbereich Umwelt  

 
  

a)  
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b)  
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c)  
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d)  
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Planerische Abwägung zur Stellungnahme I/B 3 

zu a) – Bodenbelastungen –  

Die Abstimmung zur Gewährleistung der ordnungsgemä-

ßen Entsorgung des belasteten Bodens ist im weiteren Ver-

fahren erfolgt. Die Untere Abfallbehörde (UAB) und die Un-

tere Bodenschutzbehörde (UBB) sind auch unabhängig 

vom Bauleitplanverfahren an den Entwicklungen beteiligt 

gewesen.  

– Abfallbehälter –

Erfahrungsgemäß wird für die Abfallbehälter eine Fläche 

von ca. 20 m² benötigt. Eine zeichnerische Standortvorgabe 

(Festsetzung) für die Abfallbehälter ist in der vorliegenden 

Bauleitplanung nicht vorgesehen. Die Anfahrbarkeit der 

Mülltonnenbehälter wird im Detail in der Ausführungspla-

nung zu organisieren sein.  

zu b) Die Hinweise/Hintergründe zum „Bodenschutz- und Altlas-

tenkataster (BAK)“ sind bereits aus Vorgesprächen mit der 

UBB in die Bodenuntersuchung (mit dem Schwerpunkt auf 

Altlasten) des Ingenieurbüros geo_id eingeflossen.  

Auf Grundlage dieser Informationen haben sich auch die im 

Gutachten genannten Entsorgungsvarianten ergeben.  

Die UAB und UBB wurden an den Sanierungsmaßnahmen 

des Bodens unabhängig vom Bauleitplanverfahren beteiligt. 

zu c) Die Anregungen/Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

zu d) – Artenschutzrechtliche Prüfung – 

Die Einordnung der Ergebnisse ist im weiteren Verfahren 

berücksichtigt worden.  

– Klima/Luft und allgemeiner Klimaschutz –

Die Anregungen/Hinweise (vor allem zu den Klimabaustei-

nen der Stadt Leverkusen) werden im weiteren Bauleitplan-

verfahren berücksichtigt.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise/Anregungen sind ge-

mäß den einzelnen Abwägungsvorschlägen (a – d) bei der weiteren Planung berück-

sichtigt worden.  
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I/B 4.: Bezirksregierung Köln – Dezernat 53 – Immissionsschutz  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme I/B 4 

zu a) Bei der vorliegenden Bauleitplanung für eine Kindertages-

stätte südlich des „Henkelmännchen-Platzes“ handelt es 

sich um einen klassischen Angebotsplan. Das bedeutet, 

dass zur Zeit der Planaufstellung noch kein potenzieller 

Bauträger und/oder künftiger Betreiber der Kita bekannt ist. 

zu b) Auf die Belange des Immissionsschutzes gemäß § 50 

B u n d e s - I m m i s s i o n s s c h u t z g e s e t z (BImSchG) ist 

im späteren Planentwurf (B-Plan 253/II) ab Seite 23 (Punkt 

6.1) eingegangen worden.  

Richtig ist die Feststellung in der Stellungnahme, dass das 

Plangebiet außerhalb von zu berücksichtigenden „Ach-

tungsabständen“ für Betriebsbereiche gemäß § 3 (5) BIm-

SchG liegt.  

Auf die Vorbelastung des Plangebiets durch den Verkehrs-

lärm als auch durch die Nähe zum Gewerbegebiet, wird in 

der finalen Fassung der Begründung (B-Plan 253/II) unter 

Punkt 5.7 (Seite 19) sowie unter Punkt 8.7 (S. 31) einge-

gangen.  

zu c) Zum Thema „Luftverunreinigende Stoffe“ ist die in diesem 

Punkt der Stellungnahme angesprochene Abstimmung zwi-

schen der Stadt Leverkusen (FB 32 Umwelt + FB 61 Stadt-

planung) und der Bezirksregierung Köln (Dez. 53 Immissi-

onsschutz) erfolgt.  

Die Ergebnisse des lufthygienischen Gutachtens werden 

nicht angezweifelt. Für das Bauleitplanverfahren ist es aus-

reichend, wenn die Planbegründung sich mit der Stickstoff-

dioxidbelastung (NO2) auseinandersetzt und Beeinträchti-

gungen ausschließen kann. Das ist beim Bebauungsplan 

Nr. 253/II der Fall.  
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zu d) Beim Thema „Lärm“ sind die beanstandeten Punkte (haupt-

sächlich zur wissenschaftlichen Herangehensweise und 

Systematik) mit den Verfassern der Gutachten/Untersu-

chungen besprochen worden. Im Ergebnis führte das zur 

Überarbeitung beider Gutachten/Untersuchungen. Die aktu-

alisierten Fassungen waren Teil des Konvoluts zur öffentli-

chen Auslegung der Planunterlagen im Entwurfsstand.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die einzelnen Hinweise sind im Rah-

men der weiteren planerischen Abwägung bei der weiteren Planung berücksichtigt 

worden.  
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I/B 5.: Bezirksregierung Köln – Dezernat 52 – Abfallwirtschaft  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme I/B 5  

Die im Schreiben der Bezirksregierung Köln (Dezernat 52) vom 05.10.2020 erwähnte 

Abgabe der Antragsunterlagen für die Erweiterung des dort genannten Betriebes ist 

bis ins erste Quartal 2021 nicht erfolgt. Die im Schreiben der Bezirksregierung Köln 

aufgelisteten Gutachten waren aufgrund geänderter Absichten des Betriebes und 

notwendiger neuer Gutachten für das Bauleitplanverfahren „Kita Henkelmännchen-

Platz“ zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung nicht valide. Erst im September 

2021 sind im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für die Erweiterung des vorge-

nannten Betriebes aktualisierte Unterlagen veröffentlicht worden.  

Die Prüfung dieser Unterlagen ergab, dass auf Grundlage der Untersuchungsergeb-

nisse zu Staub- und Schallimmissionen sowie möglicher Betriebsstörungen für den 

geplanten Kita-Betrieb keine problematischen Situationen zu erwarten sind. Diese 

Einschätzung ist auch im späteren Verfahren (zur öffentlichen Auslegung des Plan-

entwurfes) seitens des Dezernates 52 (Kreislaufwirtschaft – einschl. Anlagenbezoge-

ner Umweltschutz, E-Mail vom 07.11.2022) bestätigt worden. Nachzulesen ist das im 

Abwägungsdokument zur öffentlichen Auslegung der Planung.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Situation um die Lärm- und 

Staubimmissionen des benachbarten Betriebes ist auch während des weiteren Auf-

stellungsverfahren näher betrachtet worden.  
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Hinweis:  

In der folgenden Auflistung sind alle zum Verfahrensschritt eingegangenen Schreiben 

zu finden. Darunter auch die nicht abwägungsrelevanten (→ keine Bedenken, nicht 

betroffen, etc.)  

 Untere Denkmalbehörde (21.08.2020) 

 Fachbereich Ordnung und Straßenverkehr (08.09.2020)  

 AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH & Co. KG (15.09.2020)  

 Fachbereich Umwelt (22.09.2020)  

 Stadt Leichlingen (24.08.2020)  

 Stadt Burscheid (24.08.2020)  

 Polizeipräsidium Köln (26.08.2020)  

 Deutsche Telekom Technik GmbH (26.08.2020)  

 Pledoc Netzauskunft (19.08.2020)  

 Gascade Leitungsauskunft (31.08.2020)  

 Stadt Monheim (01.09.2020)  

 O2 Telefónica Germany (01.09.2020)  

 EVL – Energieversorgung Leverkusen (07.09.2020)  

 NVR – Nahverkehr Rheinland (07.09.2020)  

 LVR – Landschaftsverband Rheinland – Denkmalschutz (08.09.2020)  

 Geologischer Dienst NRW (09.09.2020)  

 Vodafone NRW GmbH (09.09.2020)  

 Vodafone GmbH (14.09.2020)  

 IHK – Industrie- und Handelskammer zu Köln (15.09.2020)  

 Rheinisch-Bergischer Kreis – der Landrat (15.09.2020)  

 Stadt Köln (15.09.2020)  

 Deutsche Telekom Technik GmbH, T NL West, PTI 22 (26.08.2020)  

 Bezirksregierung Köln – Dez. 53 (30.09.2020)  

 Bezirksregierung Köln – Dez. 52 (05.10.2020)  

 

Die Schreiben sind im Ratsinformationssystem (RIS) in den Anlagen 1.2 – 1.3 (zu die-

ser Vorlage) einzusehen. Die Aufteilung der Anlage 1 in Unternummern (1.1 – 1.3) ist 

technischer Natur. Die Anlagen dürfen als Dateien derzeit eine bestimmte Größe nicht 

überschreiten.  

 




